
Allgemeine Geschäftsbedingungen der HATHO GmbH, Eschbach  Stand: 08/2022 

 

§ 1 Geltungsbereich – Form von Erklärungen 

 

(1) Unsere AGB gelten für die Herstellung und Lieferung von beweglichen Sachen nach Maßgabe des 

zwischen uns und dem Käufer geschlossenen Vertrags. Sie richten sich ausschließlich an natürliche oder 

juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften in Ausübung ihrer gewerblichen oder selb-

ständigen beruflichen Tätigkeit (Unternehmer). 

 

(2) Unsere AGB gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedin-

gungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 

zugestimmt. 

 

(3) Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Ge-

schäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung vorbehaltlos ausführen. Sie 

gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Käufer, auch wenn sie nicht 

nochmals gesondert vereinbart werden. 

 

(4) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Käufer gegenüber uns oder einem Dritten abzu-

geben hat (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), bedürfen der Schrift- oder Textform 

(z.B. Brief, E-Mail, Telefax). 

 

§ 2 Angebot – Vertragsschluss 

 

(1) Die Bestellung des Käufers stellt ein bindendes Angebot dar, das wir innerhalb von zwei Wochen durch 

Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der Ware annehmen können. Vorher abgege-

bene Angebote durch uns sind freibleibend und unverbindlich. 

 

(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- 

und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet sind. 

Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Käufer unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

 

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 

 

(1) Es gilt unsere zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Preisliste für den in der Auftragsbestätigung 

aufgeführten Leistungs- und Lieferungsumfang. Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk zuzüglich 

Verpackung, Versand, gesetzlicher Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls Zoll, Gebühren und anderer öf-

fentlicher Abgaben. 

 

(2) Hat sich der Preis zum Zeitpunkt der Leistungserbringung durch eine Änderung des Marktpreises oder 

durch Erhöhung der von in die Leistungserbringung einbezogenen Dritten verlangten Entgelte erhöht, gilt 

der höhere Preis. Liegt dieser 20 % oder mehr über dem vereinbarten Preis, hat der Käufer das Recht, vom 

Vertrag zurückzutreten. Dieses Recht muss unverzüglich nach Mitteilung des erhöhten Preises geltend 

gemacht werden. 

 

(3) Die Gesamtvergütung ist unmittelbar mit Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware 

fällig und ohne jeden Abzug zu zahlen. Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbe-

ziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen 

entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung. Zahlungen sollen nur durch 
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Banküberweisung erfolgen. Wechsel- und Scheckzahlungen erkennen wir nicht als Erfüllung an. 

 

(4) Leistet der Käufer bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge nach §§ 352, 353 HGB ab dem 

Tag der Fälligkeit mit 5 % jährlich zu verzinsen. Zahlt der Käufer innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungs-

stellung nicht, kommt er in Verzug, ohne dass es hierfür einer Mahnung bedarf. Der Kaufpreis ist während 

des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Die Geltendmachung 

weiterer Rechte aus Verzug des Käufers behalten wir uns vor. 

 

(5) Aufrechnungsrechte und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenan-

sprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Bei Mängeln der Lieferung 

bleiben die Gegenrechte des Käufers unberührt. 

 

(6) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfah-

rens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet 

wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach 

Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). 

 

§ 4 Lieferung - Gefahrübergang - Lieferverzug - Annahmeverzug 

 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung ab Werk vereinbart. 

 

(2) Wir sind berechtigt, uns zur Erfüllung unserer vertraglichen Lieferverpflichtungen Dritter zu bedienen. Die 

Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes an den Spediteur, Frachtführer oder 

sonst zur Ausführung bestimmten Dritten auf den Käufer über. Dies gilt auch für Teillieferungen. Verzögert 

sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Käufer liegt, geht die 

Gefahr von dem Tag an auf den Käufer über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und der Ver-

käufer dies dem Käufer angezeigt hat. 

 

(3) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten 

können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber unverzüglich informieren und 

gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lie-

ferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits 

erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Nichtverfügbarkeit der Leistung 

liegt beispielsweise vor bei nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein 

kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, bei sonstigen Störungen in der Lieferkette – zum 

Beispiel aufgrund höherer Gewalt – oder wenn wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. 

 

(4) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist 

eine Mahnung durch den Käufer erforderlich. 

 

(5) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich 

unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des 

hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. 

 

(6) Die Rechte des Käufers gemäß § 7 dieser AGB und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei 

einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung 

und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt. 

§ 5 Eigentumsvorbehalt 
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(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen gegen den Käufer 

vor, auch wenn die konkrete Ware bereits bezahlt wurde. 

 

(2) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat uns der Käufer unverzüglich 

unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Unabhängig davon hat 

der Käufer die die Zwangsvollstreckung betreibenden Gläubiger auf die an der Ware bestehenden Rechte 

hinzuweisen. 

 

(3) Für den Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt uns der Käufer schon jetzt bis zur Erfüllung 

aller unserer Ansprüche die ihm aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen gegen seine Käufer 

zur Sicherheit ab. Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware, ihrer Umbildung oder ihrer Verbindung mit 

einer anderen Sache erwerben wir unmittelbar Eigentum an der hergestellten Sache. Diese gilt als Vorbe-

haltsware. 

 

(4) Übersteigt der Wert der Sicherung unsere Ansprüche gegen den Käufer um mehr als 10 %, so haben wir 

auf Verlangen des Käufers und nach unserer Wahl uns zustehende Sicherheiten in entsprechendem Um-

fang freizugeben. 

 

§ 6 Haftung für Mängel 

 

(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) 

gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Unberührt bleiben die 

gesetzlichen Sondervorschriften zum Aufwendungsersatz bei Endlieferung der neu hergestellten Ware an 

einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 445a, 445b). 

 

(2) Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Käufer bei Vertragsschluss kennt oder grob fahrlässig 

nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die Mängelansprüche des Käufers voraus, dass er seinen ge-

setzlichen Untersuchungs- und Anzeigepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der 

Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns hiervon un-

verzüglich in Schrift- oder Textform Anzeige zu machen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Un-

tersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht oder nicht rechtzeitig oder nicht 

ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. 

 

(3) Bei Vorliegen eines Mangels behalten wir uns die Wahl der Art der Nacherfüllung (Nachbesserung oder 

Ersatzlieferung) vor. 

 

(4) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den 

fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen 

Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 

 

(5) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei 

Mängeln nur nach Maßgabe von § 7 und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

 

§ 7 Sonstige Haftung 

 

(1) Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, 

haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen 

Vorschriften. 
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(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaf-

tung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzli-

cher Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), 

nur 

 

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den 

Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

 

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten sowie bei 

Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu ihren Gunsten), deren Verschulden wir nach den gesetzlichen 

Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Ga-

rantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde und für Ansprüche des Käufers nach dem 

Produkthaftungsgesetz. 

 

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder 

kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (ins-

besondere gemäß §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraus-

setzungen und Rechtsfolgen. 

 

§ 8 Verjährung 

 

(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus 

Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Unberührt bleiben die gesetzlichen Sonderregelungen 

zur Verjährung, insbesondere § 438 Abs. 3, §§ 444, 445b BGB. 

 

(2) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche 

Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn, die An-

wendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kür-

zeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Käufers gemäß § 7 Abs. 2 S. 1 und S. 2 Buchst. a) 

sowie nach dem Produkthaftungsgesetzt verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsvor-

schriften. 

 

(3) Unsere Ansprüche auf Zahlung verjähren abweichend von § 195 BGB in fünf Jahren. Hinsichtlich des 

Verjährungsbeginns gilt § 199 BGB. 

 

§ 9 Erfüllungsort – Rechtswahl – Gerichtsstand 

 

(1) Soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist Erfüllungs- und Zahlungsort unser Geschäftssitz. 

 

(2) Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

 

(3) Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand ist bei Verträgen mit Kaufleuten, juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen das für unseren Geschäfts-

sitz zuständige Gericht. 


